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Zur Frage der Verjährung von Regressansprüchen nach § 113 S. 1 SGB VII  
 
§ 113 S. 1 SGB VII, §§ 195,199, 203 BGB 
 
Urteil des BGH vom 08.12.2015 – VI ZR 37/15 – 
Bestätigung des Urteils des OLG Brandenburg vom 09.12.2014 – 3 U 48/13 – 
 

Die Klägerin, ein Unfallversicherungsträger (UVT), nimmt die Beklagte auf Ersatz von Auf-
wendungen in Höhe von ca. 133.000 € nach den §§ 110 Abs. 1, 111 Abs. 1 SGB VII für einen 
Arbeitsunfall ihrer Versicherten D. und H. in Anspruch. 
Die Beklagte war beauftragt in einem Einkaufszentrum Zimmermannsarbeiten auszuführen. Am 
30.08.2005 kippten auf der Baustelle mehrere aufgestellte, aber nicht befestigte, Holzbinder 
um; D. und H. stürzten ca. 5 m in die Tiefe und verletzten sich, H. schwer. Im September 2005 
informierte die Klägerin die Geschädigten schriftlich darüber, dass ein Arbeitsunfall vorliege. Die 
Behandlungskosten für D. zahlte die Klägerin noch in 2005, an H. wurde im Oktober 2005 Ver-
letztengeld gezahlt, ab dem 28.08.2007 Rente auf unbestimmte Zeit. Bereits am 18.01.2006 
hatte die Klägerin einen Untersuchungsbericht über den Unfall erhalten, aus dem die Ver-
antwortlichkeiten für den Unfall hervorgingen. Am 19.11.2007 wandte sich die Klägerin an die 
Beklagte und bat um Mitteilung ihrer Haftpflichtversicherung. Der Geschäftsführer der Beklagten 
teilte der Klägerin telefonisch mit, dass das gerichtliche Schadensersatzverfahren der Haft-
pflichtversicherung des Auftraggebers gegen die Beklagte zunächst abgewartet werden solle; 
die Versicherung werde später mitgeteilt. Mit Schreiben vom 02.02.2010 erklärte die Haftpflicht-
versicherung der Beklagten gegenüber der DRV Berlin-Brandenburg, Einwände zum Haftungs-
grund würden nicht erhoben. Mit Schreiben vom 08.03.2010 verzichtete sie gegenüber der DRV 
bis zum 31.12.2012 auf die Einrede der Verjährung. Am 07.10.2010 erhob die Klägerin Klage 
vor dem LG Cottbus auf Ersatz ihrer Aufwendungen und der Feststellung, dass die Beklagte ih-
re zukünftigen Aufwendungen aus dem Unfallereignis zu tragen habe. 
Das LG und das OLG wiesen die Klage ab. Der BGH wies die Revision zurück, weil die An-
sprüche der Klägerin nach § 113 S. 1 SGB VII verjährt seien. Nach § 113 S. 1 SGB VII gälten 
für die Verjährung der Ansprüche nach den §§ 110, 111 SGB VII die §§ 195, 199 Abs.1, 2 und 
203 BGB entsprechend mit der Maßgabe, dass die dreijährige Verjährungsfrist von dem Tag an 
gerechnet werde, an dem die Leistungspflicht des UVT bindend festgestellt oder ein entspre-
chendes Urteil rechtskräftig geworden sei. Im Streitfall habe die Verjährungsfrist mit dem 
Schluss des Jahres 2006 zu laufen begonnen, die Frist habe Ende 2009 geendet, so dass 
die Verjährungsfrist bereits vor Klageerhebung abgelaufen gewesen sei. Die Leistungspflicht 
der Klägerin sei spätestens im September 2006 bindend festgestellt worden. Die Leistungs-
pflicht sei für einen UVT jedenfalls dann bindend festgestellt, wenn sie durch Verwal-
tungsakt erfolge, weil dieser mit seiner Bekanntgabe gemäß § 31 SGB X Bindungswirkung für 
die erlassende Behörde entfalte. Für § 113 S. 1 SGB VII reiche es dabei aus, wenn die Leis-
tungspflicht nur dem Grunde nach festgestellt werde (vgl. Rz 10), da für den Anspruch nach 
§ 110 Abs. 1 SGB VII nur entscheidend sei, ob ein Versicherungsfall vorliege (vgl. Urteil des 
BGH vom 21.09.1971 – VI ZR 206/70 – [juris]), nicht aber, dass die Höhe der Leistungspflicht 
des UVT feststehe. Denn die bindende Feststellung der Leistungspflicht des UVT sei nicht nur 
Voraussetzung für dessen Anspruchsverjährung, sondern auch für die Verjährung anderer So-
zialversicherungsträger. Ob es für den Beginn der Verjährung ausreiche, dass die Klägerin Ver-
letztengeld an H. und die Behandlungskosten für D. gezahlt habe, könne offen bleiben. Denn 
die Klägerin habe beide im September 2005 über das Vorliegen eines Arbeitsunfalls informiert 
und damit ihre Leistungspflicht bindend durch Verwaltungsakt festgestellt (vgl. Rz 11). Ob für 
die bindende Leistungsfeststellung nur die Bekanntgabe des Verwaltungsaktes ausreiche 
oder ob dieser unanfechtbar geworden sein muss, könne ebenfalls offen bleiben. Selbst 
wenn eine Anfechtungsbefugnis der Versicherten unterstellt würde, seien die Verwaltungsakte 
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aus September 2005 mit Ablauf der Jahresfrist nach § 66 Abs. 2 S. 1 SGG im September 2006 
unanfechtbar geworden (vgl. Rz 12).  
Umstritten sei bei § 113 SGB VII ferner, ob die bindende Leistungsfeststellung/das entspre-
chende rechtskräftige Urteil für den Verjährungsbeginn ausreichten, oder ob wegen der Ver-
weisung auf § 199 Abs. 1 BGB zusätzlich die dort normierten Bedingungen vorliegen 
müssten (vgl. Rz 13). Auch diese Frage bedürfe keiner Entscheidung, da der Anspruch der Klä-
gerin in 2005 entstanden sei und die für die Verjährung erforderliche Kenntnis der zuständigen 
Regressabteilung der Klägerin mit Eingang des Untersuchungsberichts am 18.01.2006 vorgele-
gen habe (vgl. Rz 15 - wird ausgeführt). Lägen somit alle Voraussetzungen des § 119 Abs. 1 
BGB seit Januar 2006 vor und sei die Leistungspflicht der Klägerin bindend spätestens 
im September 2006 festgestellt worden, so habe die Verjährung entweder taggenau mit 
der Feststellung, spätestens aber mit dem Schluss des Jahres 2006 begonnen (vgl. Rz 
18). 
Eine Hemmung der Verjährung durch Verhandlungen gemäß § 203 BGB sei nicht eingetre-
ten, da Verhandlungen zwischen den Parteien nicht aufgenommen worden seien. Weder aus 
der Nachfrage der Klägerin nach der Haftpflichtversicherung am 19.11.2007 noch aus dem an-
schließenden Telefonat des Geschäftsführers der Beklagten mit der Klägerin – das Schadens-
ersatzverfahren solle abgewartet werden – lasse sich entnehmen, dass Erörterungen oder Prü-
fungen über die Berechtigung von Ansprüchen der Klägerin geführt werden sollten (vgl. Rz 20). 
Zutreffend habe das Berufungsgericht auch nicht geprüft, ob die Haftpflichtversicherung der Be-
klagten der Klägerin gegenüber einen Verjährungsverzichtserklärung abgegeben habe. Es 
gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die Haftpflichtversicherung auch im Verhältnis zur Kläge-
rin auf die Einrede der Verjährung habe verzichten wollen. Dies gelte selbst dann, wenn die 
Klägerin und die DRV Berlin-Brandenburg als Gesamtgläubiger im Sinne des § 428 BGB an-
zusehen seien. 

 
Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 08.12.2015 –VI ZR 37/15 – wie folgt entschieden: 
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